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§ 17 
Klassen- und Gruppenbildung, schulautonome Festlegung von Unterricht 

(1) Der Schulleiter hat unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Pädagogik und der Sicherheit, 
auf den Förderbedarf der Schüler, auf die räumlichen Möglichkeiten, auf die mögliche Belastung der 
Lehrer sowie nach Maßgabe der der Schule zugeteilten Lehrpersonalressourcen festzulegen, 
 a) unter welchen Voraussetzungen Klassen und Schülergruppen zu bilden sind, 
 b) bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen Unterricht in einem alternativen Pflichtgegenstand 

abzuhalten ist, 
 c) bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen Unterricht in einem Freigegenstand oder eine 

unverbindliche Übung abzuhalten und beim Unterschreiten welcher Mindestzahl von 
teilnehmenden Schülern ein solcher Unterricht ab dem Ende des laufenden 
Beurteilungsabschnittes nicht mehr weiterzuführen ist und 

 d) bei welcher Mindestzahl von Schülern ein Förderunterricht abzuhalten ist. 

Es können Schüler mehrerer Klassen zur Erreichung der Mindestzahl zusammengefasst werden. 

(2) Die Festlegungen gemäß Abs. 1 sind dem Schulgemeinschaftsausschuss spätestens sechs 
Wochen vor dem Ende des Unterrichtsjahres, das dem betreffenden Schuljahr vorangeht, zur Kenntnis zu 
bringen. Wenn der Schulgemeinschaftsausschuss mit der Festlegung des Schulleiters nicht einverstanden 
ist, so hat dieser das Einvernehmen mit dem Schulgemeinschaftsausschuss anzustreben. Kann ein 
Einvernehmen nicht hergestellt werden, kann der Schulgemeinschaftsausschuss mit einer Anwesenheit 
und einer Mehrheit von zumindest zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder die Entscheidung des 
Schulleiters bis spätestens vier Wochen vor dem Ende des Unterrichtsjahres, das dem betreffenden 
Schuljahr vorangeht, der Bildungsdirektion zur Prüfung und Entscheidung vorlegen. Dieser Vorlage 
kommt keine aufschiebende Wirkung zu. Die Bildungsdirektion hat im Einvernehmen mit dem 
Zentralausschuss für Landeslehrer in land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen bis zum 
Ende des Unterrichtsjahres zu entscheiden. 

§ 18 
Sommerschule 

(1) In der unterrichtsfreien Zeit kann zur Wiederholung und Vertiefung von Lehrinhalten eines oder 
mehrerer vergangener Unterrichtsjahre, zur Vorbereitung auf ein kommendes Schuljahr, zur Vorbereitung 
der Aufnahme in eine andere Schulart, zur Vorbereitung oder Durchführung eines nationalen oder 
internationalen Wettbewerbs sowie zur Vorbereitung auf eine abschließende Prüfung ein Förderunterricht 
abgehalten werden (Sommerschule). 

(2) Die Durchführung der Sommerschule, die klassen-, schulstufen-, schulstandort- und 
schulartenübergreifend und schulstandortübergreifend erfolgen kann, bedarf der Zustimmung der 
Bildungsdirektion und des Schulerhalters. Die Bildungsdirektion darf die Zustimmung nur erteilen, wenn 
zumindest sechs Schüler bis zum Ende des Unterrichtsjahres angemeldet sind. Die Anmeldung zur 
Teilnahme an der Sommerschule kann auch an jener Schule erfolgen, die im folgenden Schuljahr besucht 
werden soll. Schülern ist die erforderliche Zeit für die allfällige Ablegung von Wiederholungsprüfungen 
zu gewähren.  

(3) Die Sommerschule hat Unterricht in den Pflichtgegenständen zu umfassen und kann durch 
Bewegungseinheiten und fächerübergreifende Einheiten ergänzt werden. Unterricht, Bewegungseinheiten 
und fächerübergreifende Einheiten können entweder von Lehrern oder von Lehramtsstudierenden unter 
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Betreuung durch den Schulleiter oder des mit der Leitung der Sommerschule betrauten Lehrers erteilt 
werden. 

(4) Schüler, die nicht zur Teilnahme an der Sommerschule angemeldet sind, sind auf Einladung des 
Schulleiters oder der mit der Leitung der Sommerschule betrauten Lehrers zur Teilnahme berechtigt, 
wenn sie teilnehmende Schüler beim Lernprozess unterstützen. 

[…] 

2. Abschnitt 
Unterrichtsordnung 

§ 46 
Klassenbildung und Lehrfächerverteilung 

(1) Die Schüler der Berufs- bzw. Fachschulen sind vom Schulleiter in Klassen aufzuteilen. Nach 
Möglichkeit sind die Schüler derselben Fachrichtung und mit gleicher Vorbildung in einer Klasse 
zusammenzufassen. In den lehrgangsmäßigen Schulen hat der Schulleiter im Zusammenhang mit der 
Klassenbildung die Einteilung in die einzelnen Lehrgänge vorzunehmen, wobei auf eine gleichmäßige 
Verteilung der Schüler auf die einzelnen Lehrgänge sowie auf soziale und betriebliche Verhältnisse 
Bedacht zu nehmen ist. 

(2) Der Schulleiter hat den einzelnen Lehrern für jedes Unterrichtsjahr, an lehrgangsmäßigen Berufs- 
und Fachschulen für jeden Lehrgang, die lehrplanmäßig vorgeschriebenen Unterrichtsgegenstände in den 
einzelnen Klassen unter Bedachtnahme auf pädagogische und didaktische Grundsätze, auf die 
Vorschriften über die Lehrverpflichtung, auf die Lehrbefähigung sowie unter Berücksichtigung hiemit 
vereinbarer Wünsche der Lehrer nach Beratung in der Schulkonferenz zuzuweisen 
(Lehrfächerverteilung). 

(3) Die Lehrfächerverteilung ist der Bildungsdirektion zur Kenntnis zu bringen. 

§ 47 
Stundenplan 

(1) Der Schulleiter hat rechtzeitig für jede Klasse einen Plan über die Verteilung der lehrplanmäßig 
vorgeschriebenen Unterrichtsgegenstände auf die einzelnen Unterrichtsstunden (Stundenplan) zu erstellen 
und in geeigneter Weise kundzumachen. Der Stundenplan ist der Bildungsdirektion zur Kenntnis zu 
bringen. 

(2) Wenn ein Lehrer an der Erfüllung des Stundenplanes gehindert ist, hat der Schulleiter dafür zu 
sorgen, dass die betreffenden Unterrichtsstunden von einem anderen Lehrer gehalten werden. Nach 
Möglichkeit sind diese Unterrichtsstunden für die im Stundenplan vorgesehenen Unterrichtsgegenstände 
zu verwenden. Wenn der Schulleiter den Entfall von Unterrichtsstunden anordnen muss, hat er für die 
Beaufsichtigung der Schüler bis zum stundenplanmäßig vorgesehenen Unterrichtsende zu sorgen. 

(3) Der Schulleiter kann aus didaktischen oder anderen wichtigen Gründen fallweise den Tausch von 
Unterrichtsstunden bewilligen. Die Schüler sind von einem Stundentausch rechtzeitig in Kenntnis zu 
setzen. 

§ 48 
Schulveranstaltungen 

(1) Schulveranstaltungen haben der Ergänzung des lehrplanmäßigen Unterrichtes durch 
unmittelbaren und anschaulichen Kontakt zum wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben, 
durch Förderung der musischen Anlagen der Schüler und durch deren körperliche Ertüchtigung zu 
dienen. 

(2) Die Bildungsdirektion kann durch Verordnung unter Bedachtnahme auf die Aufgaben der 
Berufs- bzw. Fachschule (§ 2 Abs. 2 und 3) nähere Regelungen über die Durchführung von 
Schulveranstaltungen erlassen. Insbesondere kann sie festlegen, welche Schulveranstaltungen in den 
einzelnen Schulstufen der Berufs- bzw. Fachschulen durchzuführen sind oder nur mit Bewilligung der 
Bildungsdirektion durchgeführt werden können. Die Bestimmungen des § 14 Abs. 4 und 5 gelten 
sinngemäß. Das Ausmaß der Schulveranstaltungen ist dabei so festzusetzen, dass die Einschränkung der 
Unterrichtszeit für die lehrplanmäßig vorgesehenen Unterrichtsgegenstände nicht die Erfüllung des 
Lehrplanes beeinträchtigt. 

(3) Die Entscheidung über die Durchführung von Schulveranstaltungen ist bis zum Ausmaß von 
einem Tag durch den Schulleiter zu treffen. Im Falle von mehrtägigen Schulveranstaltungen entscheidet 
der Schulgemeinschaftsausschuss. Abs. 2 zweiter Satz bleibt unberührt. 



  

 

(4) Das Ausmaß der Schulveranstaltungen ist dabei so festzusetzen, dass die Einschränkung der 
Unterrichtszeit für die lehrplanmäßig vorgesehenen Unterrichtsgegenstände nicht die Erfüllung des 
Lehrplanes beeinträchtigt. Die durch die Schulveranstaltungen erwachsenden Kosten müssen dem 
Grundsatz der Sparsamkeit und Angemessenheit entsprechen. Der Beitrag ist von der Landesregierung 
tarifmäßig festzusetzen. 

(4) Die durch die Schulveranstaltungen erwachsenden Kosten müssen dem Grundsatz der 
Sparsamkeit und Angemessenheit entsprechen. Zur Deckung der Kosten darf ein Beitrag eingehoben 
werden. Die Bestimmungen des § 14 Abs. 4 und 5 gelten sinngemäß. 

(5) Die Schüler sind unbeschadet der Bestimmungen des § 63 zur Teilnahme an den 
Schulveranstaltungen verpflichtet. Auf Antrag kann ein Schüler aus gesundheitlichen oder anderen 
wichtigen in seiner Person gelegenen Gründen vom Schulleiter von der Verpflichtung zur Teilnahme an 
einer Schulveranstaltung befreit werden. Schüler, die an einer Schulveranstaltung nicht teilnehmen, sind 
vom Schulleiter einer anderen Klasse zu einem Ersatzunterricht zuzuweisen. 

§ 48a 
Schulbezogene Veranstaltungen 

(1) Veranstaltungen, die nicht Schulveranstaltungen im Sinne des § 48 sind, können zu 
schulbezogenen Veranstaltungen erklärt werden, wenn sie auf einem lehrplanmäßigen Unterricht 
aufbauen, der Erfüllung der Aufgaben der Berufs- bzw. Fachschule (§ 2 Abs. 2 und 3) dienen und eine 
Gefährdung der Schüler nicht zu befürchten ist. 

(2) Die Erklärung einer Veranstaltung zu einer schulbezogenen Veranstaltung obliegt dem 
Schulgemeinschaftsausschuss und darf nur erfolgen, sofern die hiefür erforderlichen Lehrer sich zur 
Durchführung bereit erklären, die Finanzierung sichergestellt ist und allenfalls erforderliche 
Zustimmungen anderer Stellen eingeholt worden sind. Darüber hinaus kann die Bildungsdirektion eine 
Veranstaltung zu einer schulbezogenen Veranstaltung erklären, sofern mehr als eine Schule davon 
betroffen ist. 

(3) Die Teilnahme an schulbezogenen Veranstaltungen bedarf der vorhergehenden Anmeldung 
durch den Schüler. Die Teilnahme ist zu untersagen, wenn der Schüler die für die Teilnahme 
erforderlichen Voraussetzungen nicht erbringt oder wenn auf Grund des bisherigen Verhaltens des 
Schülers eine Gefährdung der Sicherheit des Schülers oder anderer Personen mit großer 
Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. 

(4) Zuständig für die Annahme der Anmeldung und für die Untersagung ist der Schulleiter oder ein 
von ihm hiezu beauftragter Lehrer; die Untersagung hat nach Anhörung der Klassenkonferenz unter 
Angabe des Grundes zu erfolgen. 

(5) Schüler, die zur Teilnahme an der schulbezogenen Veranstaltung angemeldet sind und deren 
Teilnahme nicht untersagt worden ist, sind unbeschadet der Bestimmungen des § 63 zur Teilnahme 
verpflichtet. 

[…] 


